
Verordnung zur Umsetzung der Mifid-Richtlinie

Beratenodernurvermitteln?
Die Regierung in Rom hat in

der vergangenen Wochedie
Ermächtigungsverordnung zur
Umsetzung der Mifid-;Richtli-
nie~ (Markets in Financial In-
struments Directive) verab-
schiedet. Damit hat die EU eine
einheitliche Regelung für die
europäischen Finanzmärkte ge-
schaffen, die auch einen ver-
besserten Schutz der Anleger
vorsieht. Auf die verschiedenen
Bestimmungen, die am 1. No-
vember-'m -Kraft treten (siehe
"WlKU" vom 29. August), wer-
den wir in den kommenden
Monaten noch näher eingehen,
weil dafür von der Börsen-
aufsichtsbehörde (Consob) und
von der Banca d'Italia noch eine

Reihe von Detail-Regelungen
erlassen werden müssen.
Eine für Italien einschneidende
Bestimmung sieht die Aufhe-
bung des Börsenzwangs vor.
Kauf;;.und Verkaufsaufträge für
Wertpapiere, die bisher an der
Italienischen Börse oder einem
anderen geregelten Markt aus-
geführt werden mussten, kön-
nen künftig von den Banken
intern abgewickelt werden. Da-
bei ist jedoch der Grundsatz der
"best execution" zu beachten.
Der Auftrag muss also zu dem
für den Zeitpunkt bestmög-
lichen Preis ausgeführt wer-
den.
Auch für die Anlageberatung
sind wichtige Neuerungen in

, J

Sich~. Die Anlageberater (con-
sulente finanziario) werden in
ein eigenes Berufsverzeichnis
eingetragen und sind von den
Anlagevermittlern (promotori
finanziari), für die in Südtirol
fälschlicherweise die Bezeich-
nung "Anlageberater" verwen-
det wird. Der Anlageberater
erteilt Informationen und Rat-
schläge über Finanzanlagen, die
genau auf die Bedürfnisse des
jeweiligen Kunden abgestimmt
sind, und er erhält dafür ein
entsprechendes Entgelt von den
Kunden. Der Anlagevermittler
ist hingegen ein "Vertreter",- ]
dessen Entgelt aus den Pro-
visionen für die verkauften Fi-
nanzprodukte besteht. abk 11
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